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Einstufung (AVV), Verwertung und Ablagerung von Gleisschotter, Be-

tonbahnschwellen und Bodenaushub mit Belastungen von bahntypi-

schen Herbiziden: 

Nach Ersatzbaustoffverordnung untersuchte Materialien 

 

In meinem Erlass „Einstufung von Gleisschotter und von Bodenaushub mit Belastungen 

von bahntypischen Herbiziden nach der Abfallverzeichnis-Verordnung“ vom 13.08.2015, 

Az. 36-62800/050-0001, habe ich festgelegt, wie mit Gleisschotter und Bodenaushub aus 

dem Unterbau von Bahnstrecken bei der Einstufung nach der Gefährlichkeit gemäß der 

Abfallverzeichnis-Verordnung (AVV) umzugehen ist. 

Aufgrund der am 01.08.2023 in Kraft getretenen Ersatzbaustoffverordnung (Ersatzbau-

stoffV) ergänze ich diese Regelungen für Gleisschotter und Bodenaushub aus dem Un-

terbau von Bahnstrecken, die als Abfall anfallen und nach Abschnitt 3 der Ersatzbau-

stoffV klassifiziert und im Regelfall güteüberwacht sind. Auf die Begriffsbestimmung für 

„Gleisschotter“ nach § 2 Nr. 31 und die Regelungen nach § 4 Abs. 3 ErsatzbaustoffV zu 

Gleisschotter in einer Körnung ab 31,5 Millimeter nehme ich Bezug. 

Darüber hinaus gebe ich Hinweise zur Verwertung und Ablagerung dieser Materialien in 

Abgrenzung zu meinen bisherigen Regelungen sowie zur Annahme von Betonbahn-

schwellen bei der Herstellung von Recycling-Materialien (RC-Materialien). 

http://www.mu.niedersachsen.de/
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1. Zur Einstufung nach der Gefährlichkeit: 

Für Gleisschotter, der klassifiziert und ggf. güteüberwacht ist, gilt bei der Anlieferung auf 

Deponien gemäß § 6 Abs. 1a Deponieverordnung (DepV) unmittelbar die folgende Rege-

lung: 

− Gleisschotter der Klasse 0 und 1 (GS-0, GS-1) gilt als Inertabfall, der die Zuord-

nungskriterien des Anhangs 3 Nummer 2 für die Deponieklasse 0 (DK 0) einhält, 

und damit als nicht gefährlicher Abfall. 

− Gleisschotter der Klasse 2 und 3 (GS-2, GS-3) gilt bei Anlieferung zu einer Depo-

nie zwar nicht als Inertabfall, aber ebenfalls als nicht gefährlicher Abfall, der die 

Zuordnungskriterien des Anhangs 3 Nummer 2 für die Deponieklasse I (DK I) ein-

hält. 

Hiermit lege ich fest, dass die vorstehende Regelung für die Einstufung als nicht gefährli-

cher Abfall im Sinne des Kreislaufwirtschaftsgesetzes auch für entsprechende Gleis-

schotter-Fraktionen, die außerhalb von Deponien entsorgt werden, angewendet werden 

kann. 

Für die Entsorgung von Bodenaushub, der als Ersatzbaustoff klassifiziert und ggf. güte-

überwacht ist, gilt mein Erlass „Ergänzende Hinweise zur Einstufung von Bodenmaterial 

und Bauschutt nach der Gefährlichkeit im Sinne der Abfallverzeichnis-Verordnung (AVV): 

Nach Ersatzbaustoffverordnung untersuchte Materialien“ vom 28.11.2022, Az. Ref36-

62800/050-0084-001. Aufgrund des Herkunftsbereiches sind bei den unter diesen Erlass 

fallenden Bodenmaterialien als zusätzliche Schadstoffparameter mindestens die in Anl. 1 

Tab. 4 ErsatzbaustoffV aufgeführten bahntypischen Herbizide einschließlich neu zugelas-

sener Wirkstoffe im Sinne der dortigen Fußnote 1 abzuprüfen und mit den dortigen Mate-

rialwerten zu vergleichen.  

Im Fall von Gleisschotter und von Bodenaushub mit Belastungen von bahntypischen Her-

biziden ist von einem gefährlichen Abfall im Sinne der AVV auszugehen, wenn die Anfor-

derungen der Materialklasse GS-3 bzw. BM-F3/BG-F3 nicht erfüllt werden. 

 

2. Anforderungen an die Verwertung 

Meinen Erlass „Anforderungen an die Verwertung von Gleisschotter (Altschotter) und von 

Bodenaushub aus dem Unterbau von Bahnstrecken“ vom 22.11.2018, Az. Ref36-

62813/500-0009-001, hebe ich auf. Es gelten die Regelungen der ErsatzbaustoffV. Auf 

die Anwendungsbereichsausnahmen der ErsatzbaustoffV, z. B. bei Baumaßnahmen auf 
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Deponien und bei Halden des Bergbaus, weise ich hin. Es gelten die einschlägigen Spe-

zialvorschriften (z. B. DepV) und Auslegungshinweise (z. B. „Anforderungen an die Ver-

wertung von bergbaufremden Abfällen im Bergbau über Tage – Technische Regeln“ des 

Länderausschuss Bergbau) betreffend die Umsetzung von § 7 Kreislaufwirtschaftsgesetz 

(Anforderungen an die ordnungsgemäße und schadlose Verwertung). 

Ferner weise ich darauf hin, dass für den Einsatz von Bahnschwellen aus Beton für die 

Herstellung von Recyclingmaterial im Hinblick auf die bahntypischen Herbizide die ent-

sprechenden zusätzlichen Materialwerte nach Anl. 1 Tab. 4 ErsatzbaustoffV für nicht auf-

bereiteten Bauschutt einschlägig und im Rahmen der Abfallannahme gem. 

§ 3 Abs. 1 Satz 3 Nr. 1 ErsatzbaustoffV abzuprüfen sind. 

 

3. Anforderungen an die Ablagerung auf Deponien 

Für nach ErsatzbaustoffV untersuchte Materialien gilt die unter Nr. 1 dieses Erlasses wie-

dergegebene Regelung nach § 6 Abs. 1a DepV. Soweit nach § 6 Abs. 1a Satz 2 DepV 

eine Beprobung und Abfalluntersuchung nach Anh. 4 DepV erfolgt, gilt für die ergän-

zende Untersuchung und Bewertung der bahntypischen Herbizide mein Erlass „Umset-

zung der Deponieverordnung: Ablagerung von herbizidhaltigem Gleisschotter (Altschot-

ter) und von Bodenaushub mit Gehalten an bahntypischen Herbiziden auf Deponien der 

Klasse I und II“ vom 26.08.2014, Az. 36-62813/30/2. 

 

 

Im Auftrage 

gez. Charlotte Goletz 


